
Dafür stehen Messungen nach BImSchG.

In der 4. Bundes-Immissionsschutzverordnung (BImSchV) ist 
 fest gelegt, welche Anlagentypen genehmigungsbedürftig sind. Die 
Emissionen solcher Anlagen müssen gemäß §§ 26 und 29 b Bundes-
Immissionsschutzgesetz (BImSchG) nach Inbetrieb nahme sowie 
anschließend periodisch von einer nach 41. BlmSchV bekannt 
 gegebenen Stelle gemessen und erfasst werden.

Anlagen mit größeren Emissionsmassenströmen, Großfeue rungs-
anlagen, Müllverbrennungsanlagen und Krematorien sind zu-
sätzlich kontinuierlich durch automatische Emissionsmessein-
richtungen zu überwachen. Für diese Messeinrichtungen ist eine 
regelmäßige Funktionsprüfung (AST) und Kalibrierung (QAL2)
vorge schrieben.

Als anerkannte Messstelle ist DEKRA Ihr  Ansprechpartner für 
alle Emissionsmessungen und Prüfungen.  Darüber hinaus unter-
stützen wir Sie gerne schon vorab, zum  Beispiel bei der Bestim-
mung der Schornsteinhöhe, bei der Fest legung der Messebenen 
oder zum ordnungsgemäßen Einbau  
von Messeinrichtungen.

Das bietet Ihnen DEKRA.

Unsere Experten verfügen über langjährige Erfahrung in  
der  Überwachung von Anlagen und Emissionen sowie in der 
 technischen Beratung. Nutzen Sie die Vorteile:

>> Planungs- und Rechtssicherheit von Anfang an
>> Einfachere Abstimmung mit den Behörden durch  

Zusammenarbeit mit einer bekannten, renommierten 
Messstelle

>> Umfassendes Betreuungsangebot für Anlagen jeder  
Art und Größe

>> Zuverlässige Messung und Probenentnahme ohne  
unnötige Beeinträchtigung Ihrer Betriebsabläufe

>> Probenuntersuchung im eigenen akkreditierten Labor
>> Präsenz vor Ort durch Messstellen-Standorte  

in ganz Deutschland

Wir unterstützen Sie von Anfang an als kompetenter und neu traler 
Partner: praxisnah, unkompliziert und zuverlässig.

Damit Sie von Anfang an wissen,  
was bei Ihrer Anlage am Ende herauskommt.
Von der Chemiefabrik bis zur Kaffeerösterei, vom Kraftwerk bis zum Krematorium: Diese und zahlreiche weitere Anlagen be sitzen 
für den Betrieb eine immissionsschutzrechtliche Genehmigung. Als Betreiber müssen Sie dazu Art und Ausmaß der von  Ihrer 
 Anlage ausgehenden Emissionen durch eine anerkannte Messstelle ermitteln lassen. DEKRA führt diese Emissionsmessungen für 
Sie durch und unterstützt Sie bei Bedarf sachkundig bei Maßnahmen zur Einhaltung der vorgeschriebenen Grenzwerte.

Emissionsmessungen 
nach BImSchG.
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Gut betreut von Anfang an.

DEKRA ist Ihr kompetenter Ansprechpartner für das Thema Emissionen. Wir betreuen genehmigungsbedürftige Anlagen jeder 
Art,  einschließlich Anlagen zur chemischen Reinigung und zur Oberflächenbehandlung (2. BImSchV), Großfeuerungsanlagen   
(13. BImSchV), Anlagen zur Müllverbrennung (17. BImSchV) oder Krematorien (27. BImSchV). Mit unseren Dienstleistungen sind 
wir in jeder Phase für Sie da:

Weitere Leistungen, von denen Sie profitieren.

DEKRA bietet Ihnen kompetenten Prüf- und Beratungsservice 
auch in vielen angrenzenden Bereichen, darunter:

>> Durchführung von Umwelt-Genehmigungsverfahren
>> Luft-, Wasser- und Bodenanalysen
>> Altlastenermittlung
>> Schalltechnische Untersuchungen aller Art
>> Betrieblicher Gewässerschutz
>> Brand- und Explosionsschutz
>>  Geruchsmessung (Olfaktometrie)

 
und vieles mehr.
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Planung Inbetriebnahme Betrieb

>> Schornsteinhöhenberechnung  
nach TA Luft

>> Vorbelastungsmessungen und 
 Immissionsprognosen

>> Einbauberatung für automatische 
Emissionsmesseinrichtungen

>> Prüfung und sachverständige 
 Stellungnahme zur Möglichkeit  
bzw. Notwendigkeit von Anlagen-
änderungen (z. B. Absenkung der 
Mindesttemperatur)

>> Einbaubestätigung für auto matische 
Messeinrichtungen

>> Erstmalige Funktionsprüfung
>> Erstmalige Emissionsmessung 
>> Abnahmemessungen zum Leistungs- 

bzw. Garantienachweis
>> Nachweismessungen zum  

Stand der Technik

>> Wiederkehrende Emissions messung 
nach Genehmigungsbescheid

>> Funktionsprüfung 
>> Kalibrierung automatischer  

Emissionsmesseinrichtungen
>> Messung der Feuerraum- 

temperatur
>> Kalibrierung von Betriebs- 

temperaturmesseinrichtungen
>> Überprüfung von Mindest- 

temperatur und Verweilzeit

Unsere Erfahrung.

Alle sprechen über Sicherheit. Wir tun was dafür. 
Ganz gleich, ob es um Informationen, Messung, Prüfung oder 
um Beratung geht: Wir sind ganz nah bei Ihnen. Oder kennen  
Sie einen anderen Sicherheitsdienstleister, der in ganz Deutsch-
land flächendeckend mit einem so umfassenden, einheitlichen 
Leis tungs spektrum und durchgängiger Qualität für Sie da ist?

Machen Sie sich selbst ein Bild von unseren Dienstleistungen 
oder sprechen Sie gleich persönlich mit uns.

Wir freuen uns auf den Dialog mit Ihnen.


